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Nachdem die von der Britischen Regierung (als der gemäß 
Völkerbundmandat aus 1922

1
 Regierung der Administrie-

renden Macht) bestellte Palestine Royal Commission im 
Juli 1937 ihren Bericht

2
 abgegeben und darin die Beendi-

gung des Mandats sowie eine Teilung Palästinas, as the 
only method we are able to propose for dealing with the 
root of the trouble, empfohlen

3
 hatte, wobei sie zu ihrer 

Motivation darlegte, was folgt
4
: 

 
führte diese Regierung in einem Statement of Policy 

5
 des-

gleichen aus Juli 1937 aus, was folgt: 

 
Man brachte darin zunächst zum Ausdruck, dass man 
seit jeher der Auffassung gewesen sei, dass grundsätzlich 
eine einheitliche Regierung beider Völker, der Juden und 
der Palästinenser, indiziere, im Verlauf der Zeit den einan-
der angepassten nationalen Bedürfnissen der beiden zu 

 
1
 A/292. 

2
 Cmd. 5479. 

3
 Ebd. (FN 2), 380 §1. 

4
 Ebd. §2. 

entsprechen (§2). Doch im Hinblick auf die gemachten 
Erfahrungen sei man driven to the conclusion that there 
is an irreconcilable con�lict between the aspirations of Ar-
abs and Jews in Palestine, that these aspirations cannot be 
satis��ed under the terms of the present Mandate, and that 
a scheme of partition on the general lines recommended 
by the Commission represents the best and most hopeful 
solution of the deadlock. 
Der Rat des Völkerbundes, über diese Geschehnisse infor-
miert, nahm am 16. September 1937, in seiner 98. Sitzung

6
, 

die nachstehende Resolution
7
 an: 

 
Was hier offenbar als problematisch angesehen wurde, 
war die (wohl massenweise) zionistische Immigration. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die UNO sich mit dem 
Problem zu befassen, und ihre Generalversammlung 
fasste schließlich am 29. November 1947, in ihrer 128. 

5
 Cmd. 5513. 

6
 C./98

e
 Session/P.V.3(i).  

7
 C-390-1937-VI., 3.  

https://digitallibrary.un.org/record/829707?v=pdf
https://palestinianmandate.wordpress.com/?s=5479&submit=
https://palestinianmandate.wordpress.com/?s=5513&submit=
https://archives.ungeneva.org/98th-ordinary-session-of-the-council-september-1937-proces-verbaux-minutes
https://archives.ungeneva.org/mandates-palestine-draft-resolution-submitted-by-the-committee-of-the-council
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Sitzung
8
, den Beschluss, den Bericht des Ad hoc Komi-

tees
9
, in dem der Entwurf der später als Teilungsplan

10
 in 

die Geschichte eingegangenen angeblichen Resolution 
enthalten war, anzunehmen. 
Dieser Beschluss

11
 erging überdies nur mit 33 Ja-Stimmen 

zu 13 Nein-Stimmen, bei 10 Enthaltungen und 1 nichtstim-
menden Partei, sowie einem Gesamtquorum von 57 Stim-
menden. 
Artikel 18/2 UN-Charta sieht allerdings vor, dass Be-
schlüsse über bedeutende Angelegenheiten, so insbeson-
dere solche, die mit der Wahrung des Friedens zu tun ha-
ben, einer Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden und 
stimmenden Mitglieder bedürfen; er lautet: 

 
Dieses Quorum wurde mit dem oben wiedergegebenen 
Abstimmungsergebnis nicht erreicht! 
Es bedarf keiner langwierigen Erklärungen, dass der Ge-
genstand des besagten Beschlusses, so er denn der Ent-
wurf des später als Resolution gehandelten Teilungsplans 
sein sollte, was in wörtlichem Sinne, wie gezeigt, nicht der 
Fall war, eine solche dringende Angelegenheit zur Wah-
rung des Friedens betraf. 
Der sogenannte Teilungsplan wurde somit nie wirksam 
angenommen! 
Gleichwohl sollen aus dieser Resolution deren Erwä-
gungsgründe und der operative Teil, wie folgt zitiert wer-
den:

12
 

Was darin auffällt, ist, dass der Wortlaut dahin geht, dass 
die UNGA den Mitgliedstaaten empfehle, den Teilungs-
plan anzunehmen, und nicht, dass er beschlossene Sache 
sei. 
Zugleich ersuchte die UNGA – was im Sprachjargon der 
UNO gegenüber anderen Organen, so insbesondere dem 
UNSC, als obligatorische Aufforderung zu verstehen ist – 
im § 2 (a) des operativen Teils des Abschnitts A der Reso-
lution den UNSC bereits, Maßnahmen zur Implementie-
rung des Teilungsplans zu treffen. 
Außerdem hielt sie ihn in § 2 (b) dazu an, etwaige Bedro-
hungen, die die Situation in Palästina etwa darstellten 
sollte, nach Artikel 39 UN-Charta festzustellen, und nach 
Artikel 41 derselben vorzugehen; diese lauten:

13
 

 
8
 A/PV.128, 1424. 

9
 A/516. 

10
 A/RES/181(II), Annex. 

 

 

Article 39 
The Security Council shall determine the existence of any 
threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression 
and shall make recommendations, or decide what measures 

11
 https://digitallibrary.un.org/record/671195?ln=en.  

12
 Siehe nächste Spalte rechts! 

13
 Siehe nächste Spalte, rechts unten! 

https://docs.un.org/A/PV.128
https://docs.un.org/A/516
https://docs.un.org/A/RES/181(II)
https://digitallibrary.un.org/record/671195?ln=en
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shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to main-
tain or restore international peace and security. 

Article 41 
The Security Council may decide what measures not involv-
ing the use of armed force are to be employed to give effect to 
its decisions, and it may call upon the Members of the United 
Nations to apply such measures. These may include com-
plete or partial interruption of economic relations and of rail, 
sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of com-
munication, and the severance of diplomatic relations. 

Diese Formulierung der UNGA lässt, zumindest bei juri-
disch Unbedarften, Zweifel au�kommen, ob der UNSC in 
dieser Angelegenheit noch befugt sei, über die darin ge-
nannten Maßnahmen – das Aufstocken der Kompeten-
zen der darin genannten Kommission – hinaus Maßnah-
men insbesondere nach Artikel 42 UN-Charta zu treffen, 
welch letzterer die kollektive Anwendung von Gewalt vor-
kehrt. 
Man schürte so, offenkundig bewusst und gewollt, Mög-
lichkeiten des Streits, der Spannungen und der schließlich 
in Gewalt ausartenden Kon�likten: zusätzlich zu dem Po-
tenzial, welches der Alltag in Palästina an solchen ergab. 
Dass man sich also sehr wohl bewusst war, was kommen 
werde, bestätigt auch ein Blick auf die §§ 3 und 4 des ope-
rativen Teils des Abschnitts A der Pseudo-Resolution; sie 
lauten: 

 
Zuerst werden die Bewohner zur Entsprechung dem Tei-
lungsplan aufgefordert, ohne zu sagen, was dies bedeute, 
so insbesondere, ob es etwa heiße, dass man auch seinen 
Wohnort in den je anderen Teil zu verlegen habe; was 
nachvollziehbar unermessliches Tohuwabohu und eben-
solche Spannungen ausüben sollte. 
Und hernach fordert man alle Regierungen und alle Völ-
ker auf, von der Vornahme von Handlungen abzustehen, 
die die Ausführung dieser Empfehlungen behindern oder 
verzögern könnten; wobei auffällt, dass das zweimalige 
Setzen von all (je vor Governments bzw. peoples) diese 
Passage als auch an noch nicht selbst-regierte Völker, ins-
besondere Afrikas gerichtet verstehen lässt, womit zum 
betonten Ausdruck kommt, dass man wusste, dass in Pa-
lästina Verhältnisse herau�beschworen wurden, die in 
eine massive Unterdrückung des Selbstbestimmungs-
rechts der Palästinenser münden würden, weshalb alle 
Völker aufgefordert wurden, sich zurückzuhalten! 

 
14

 https://t.me/lambauer/2643  

Abschließend soll hier noch ein TELEGRAM-Post
14

 einge-
fügt werden, welches ich gestern abgesetzt habe: 

Untersucht man die A/RES/181(II) sowie ihre materiaux préparatoires 
sprachwissenschaftlich, also vor allem aus semantischer Sicht, erhellt 
deutlich, dass man die ganze Zeit über, seit 1917 (Balfour) und durch den 
Völkerbund hindurch, sowie erst recht 1947 sehr genau wusste, was man 
in Palästina anstellte, wozu es führen würde, und welche Konsequenzen 
daraus insbesondere für die Palästinenser entstünden. 
Man wusste es. 
Doch man konnte nicht anders, weil R&D, wofür das Öl nötig war, wich-
tiger waren als das Schicksal von ein paar Millionen Arabern. 
Das ist die schmerzliche Wahrheit, und sie lässt sich anhand der erwähn-
ten Dokumente beweisen. 
Um kein Öl ins Feuer zu gießen, sehe ich derzeit davon ab, dies zu tun. 
Doch, so wahr mir Gott helfe, werde ich dafür einstehen, dass die Paläs-
tinenser, die Libanesen und andere Opfer vor allem in Afrika, Genugtu-
ung erlangen werden. 
Es ist nur eine Frage der Zeit, der Abfolge von ein paar Generationen, bis 
militärische Gewalt endgültig der Vergangenheit angehören wird und 
miese Gestalten wie jene, die sie derzeit propagieren und durchführen, 
ersatzlos ausgestorben sein werden. 
Doch dazu ist Au�klärung auf allen Ebenen vonnöten. Bewusstseins-
schaffung und ganz allgemein Beseitigung von frühkindlicher Traumati-
sierung, ohne welch eigene ein Mensch nicht zur Grausamkeit fähig ist. 
Der Mensch ist a priori gut; doch in ihm schlummern Kräfte, die durch 
Traumatisierung ins Destruktive umschlagen können, worau�hin er sich 
selbst oder andere zu zerstören sucht. 
Diese Wahrheit ist in den Schulen viel dringlicher zu lehren als AI oder 
sonstiger kurzlebiger Müll. 
Auch wenn die Verantwortlichen durch die Jahrzehnte Palästinensi-
schen Leids hindurch zufolge oben angerissener Not vielfach schuldlos 
gehandelt haben, so waren die Angriffe und Restriktionen gegenüber den 
Opfern doch jedenfalls rechtswidrig. 
Im Völkerrecht, dem völkerrechtlichen Schadenersatzrecht, also der Haf-
tung für internationally wrongful acts, gibt es kein Erfordernis des Vor-
liegens von Schuld beim Ersatzp�lichtigen; es reicht die Rechtswidrigkeit. 
Das führt dazu, dass Ersatz und, wo möglich, Wiedergutmachung zu leis-
ten sein werden. 
Was aber keineswegs schuldlos erfolgt, und somit für den ICC interessant 
zu sein hat, ist, was heute vor Ort geschieht: nämlich sich des Haftungs-
problems dadurch zu entledigen zu suchen, die Gläubiger dessen auszu-
rotten. 

 
Mag. Arthur H. Lambauer 

 
P.S.: Versteht sich von selbst, dass das VB-Mandat an das 
UK bis heute aufrecht ist, denn § 1 des Teilungsplans ist 
nicht wirksam geworden. 
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